
per E-Mail ~n : 

Il l@bka.av,oll 
t>egutachtungsverfahren@P<lrlament,gv,at 
e-Recht@bmf,gv . .at 
t>egutachtungsvelf~rllnkom,qv , at 

Stellungnahme zu den Entwürfen von: 
Deregulierungsgesetz 2017 - Bundeskanzleramt 
Deregulierungsgesetz 2017 - Tei l BMF/BMJ/BMFJ 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

S .. ,Je"""h. nzentnJm GmbH 
Hint~", Zoll~mtsoLraße 1, 1030 Wi." 

Telefon: + 43 (0) 1 711 n 
"ww , "".: .~v. "t 

Mag. OouJi . Sch"ulluber 
+ 43 1 71123 ·884191 

O"LKlIo.5ctloulluberö brz.y •.• t 

Wien, <Im 30. November Z016 

Zun~chst möchten wir betonen, d<lss die BRZ Gm bH als lKT-DTenstieister des Bundes die 
mit diesen Gesetzesentwürfen angestrebten Ziele selbstverständlich begrüßt, 
grundsätzlich vollTnhaltlich mittr:lgt und im Rahmen der gesetz lichen Möglichkeiten ihren 
Beitrag zur Umsetzung d ieser Zkl le leisten wi rd , 

Die BRZ GmbH erbringt schon bis dato einen behördl idl zuge lassenen Zustelldienst im 
Sinne des ZustG und ist audl se it Jahren Im Auftrag des BMF Betreiber von FinanzOnlinc 
sowie des USP, Insofern sind wir davon ausgegangen, d~ss die eRZ GmbH unmittelbarer 
Adressat der gegenständlichen Begutachtungsverfahren sein würde. 

Die eRZ GmbH erl(lubt sich dennoch, zu den im Betreff genannten Gesetzesentwülfen 
innerhalb offener Fri s.l wie folgt Stellung l.U nehmen : 

• Änderung der AGB der Zustelldienst-Anbieter erforderl ich : AufgOJnd der 
gesetzlichen ÄndeOJngen sind die bestehenden AGe aller behörd lich zugQlassenen 
Zustelldienst·Anbieter, somi t auch der eRZ GmbH, anzupassen. Es sind jQde nf~1I 5 die 
Schnittstellen zum Anzeigemodul in der leistungsbeschreibung zu ergCinzell, 
gegebenenfal ls auch weitere Anpassungen und Klarstellungen (siehe dazu auch im 
Folgenden) vorzunehmen . Dabei handelt es sich um Änderungen auch gegenüber 
Konsumenten, die ~15 nicht ausschließl ich begünstigend gewertet werden könnten und 
somit einseitige Vertrags~ndeOJngen als kn tisch erscheinen lassen , Flankierende 
gesettilche Klarsteilungen, wodurdl die AG B-ÄndQrungen geset~lich legit imiert werden 
oder 2umindQs.l entsprechende Übergangsfristen eingeräumt werdQn, wären 
wünschenswert , 
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• Z.ht~tf!llenrunktion del'" BRZ GmbH: ~ die BRZ GmbH nicht als Betrelbcr dl!'!i 
Anzeigemoduls genannt wird, stellt sich die F"'ge, ob die BRZ Gmbtl die leistungen .. 15 
Zahlstelle in diesem Fan faktisch Oberhaupt wahrnehmen kann. Der Gesetzesentwurf 
Ist diesbezÜglich auch sehr offen gestaltet, Ist dodl lßdig lk h davon die Rede, dass die 
BfU: GmbH als Zahlstelle eingerk htet werder. .,kiJnn~ . Sofern die Trer.r.ur.g zwischen 
der Rolle des Betreibers des Anzeigemoouls und dror Zahlstelle fakti sch und technisch 
überhaupt möglich ist, hat die BRZ GmbH dem BMF iJufgrund Ihrer gesetllkhen 
Kostendeckungsverpflich tung die leistungen für die Zahlste llenfunktion In Rechnung zu 
stellen. Die 8RZ GmbH sieht dies il ls USt. - pfllchtlge Leistung .. n. 

• Gemäß § Ja E-GovemlTlCnt-Ge:setz IVm den ErHluterungen ist davon iluSl.ugehen, dass 
der .elektronlsche V('rkehr~ kOnftlg bidirektional ablaufen wird, d.h . auch 
Elnbringungen bei Gerichten und Behörden möglich sein sollen. FOr die Entgelte, die 
d ie Nutzer der Zustefldienste (BOrger, Untemehmer) dafür m entrichten haben, gibt es 
derzeit noch keinerlei gesetzliche Grundlage. Eine diesbeziigliche Klarsterlung seitens 
des Gesetzgebers, ob es hier gesetzlich gercgc~ Entgelte, eine Entgeltflndung "m 
freien Markt oder gar keine Entgelte geben soll, w,'§re aus Sicht der BRZ GmbH 
wOnschenswert. 

• Die BRZ GmbH geht davon aus, dass das Anzelgernodul fü r alle Arten vrm 
Zu ' tellungtln (nachweislich und nicht nachwelslid1) g~nutzt werden s~ l . Fo r diesen 
Fall erlauben wir uos zu hin terfragen, ob § 37b ZuslG system"tisch nicht besser \lor § 
35 ZustG platt iert werden sol lte und somit Idar f'ür alkl Arten der Zuste llung gelten 
wOrde. 

• Im Zusammenhang mit den Zahlung.flOp.n, die sIch durch das neue Anzelgemodul 
ergeben, stellt sich fü r uns die frage, ob der Verweis im neuen letzten Satz von § 40 
Abs. 6 ZustG nicht stau .§ 37b Abs. 7'" auf den neuen . § 29 Abs. I Z Ir lauten 
müsste. Falls der Verweis 1m Gasetzesentwurf der relevante und korrekte Ist, würden 
wir um eine Diskussion dazu ersuchen, um die korrekte Abwicldung der ZahlungsnOsse 
sid"1erstellen zU können. 

• OatenK hutz: Das Aflzeigemodul hat keine Recht'5persöfllichkeit und kllnn d" her 
~er nach DSG 2000 noch nad1 EU-DSGVO daten5chutzrecht licher 
Dlensth!lster/ Auftragsvernrbeiter sein. Es w3re hier nach unserer RechtsIInsIcht auf 
den Betrc lhcr des An7.eigemoduls abzustellen . Im Hinblick "u f die Umsetzung der EU­
DSGVO ware diese Klarste ilung fOr Jeden kün ft igen B"treiber des Anzeigemoduls 
hilfreich . 

• 8arri flr efreiheit: Die BRZ GmbH ersucht diesbezüglich um Konkretislrorung des 
Grades der Bil rrierefreihelt Im Sinne der WAl-Konformitä t im Gesetz. 

• Hinslchtikh der Schnittstellen zwischen den sendenden ZuSlelldlensten und dem 
AnzeIgemodul wäre klarzustellen, wrolcher Prozess fü r die Einsichtnahme des 
Empfanger5 In das gesendete Dokument vorgesehen isl.. 
Mogliche SlCllarien wä.-en : Die Ubernahme der Sendung in das Aflzelgemodul, die 
Anzeige des DoI<umentt-nlnhalt'5 Im Aflzelgcmodul oder die Weiterleitung der 
Anmeldung an den betll;!ffenden ZustelldiensI.. Für jede Alternative wären 
unterschledl;che Srnnlttstellen und Regelungen erforderlich . Eine Prtlzislenmg w~re 
hlw hilfreich. 

lllAH: Al s e 6000 0000 9bOU 0007 • IIlC, OPSKATWW • UIO- H,.: I\lIH I !rI:l100 ' DVR· 087~597 
fN: 160S1)m _ nrmenbud»~rkht: HG Wien · Sitl d~r G"""I1""hofl: W,"" 

29/SN-266/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 3

www.parlament.gv.at



• Bel der oeftnltion von "elektronischer Zustelladresse~ ~rg lbt sich aufgrond der 
rasanten technologischen Welte~ntwlcklung die Frage, was künftig darunter alles 
verstanden werden soll. Sollen 2.B .• WhatSilpp· uoo ähnliche Anwendungen auch 
d<'lrontl!f" fallen? Auch hier waren KJarstellungen seitens des Gesetzgebers sehr 
hilfrei ch. 

• Protukolllerung der Abholung durch das An~eigemodulgemaß § 37b Abs. 3 ZustG : 
Der Prozess des Nachweises der Abholung Ist unkJar. Die Abholung von nachweislichen 
Zustellungen gem. § 35 Abs. 3 ZustG wird durch den Zustelldi~st protokolliert. I n 
§37b Abs. 3 ZustG wiederum wird festgelegt, dass dils Anzeigemodul die Abholung zu 
pl"Otokollk! ren und dem Zustelldienst zu melden hat. Hier wäre eine Klarstetlurl9 
ebenfalls hilfreich. 

Die BRZ GmbH bedanKt sich Im Voraus filr die allf311ige BerücksIchtigung der 
vorgenarlnten PUnkte im Rahmen des Ge5ettgebungspruzesses und steht für Rllckfragen 
und Diskussionen zu den oben genannten Punk ten selbstverstilndllch jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Mit freundllct1en Grüßen 
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